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Gebührensatzung für die Straßenreinigung 
in der Stadt Oldenburg in Holstein 

in der Fassung der 4. Nachtragssatzung vom 11. Dezember 2019 
 
 

Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), des § 45 des 
Straßen- und Wegegesetzes (StrWG) der §§ 1 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein (KAG) § 8 der Satzung über die Straßenreinigung vom 10. De-
zember 2013  wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung vom 11.  
Dezember 2019 folgende 4. Nachtragssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
Gegenstand der Reinigung 

 
(1) Die Stadt betreibt die von ihr durchgeführte Reinigung der dem öffentlichen Verkehr ge-

widmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen 
Ortslagen, bei Landes- und Kreisstraßen jedoch nur innerhalb der Ortsdurchfahrten, 
nach Maßgabe der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Oldenburg in Hol-
stein als öffentliche Einrichtung.   
 

(2) Die von der Stadt zu reinigenden Straßen ergeben sich aus der Anlage zur Satzung 
über die Straßenreinigung in der Stadt Oldenburg in Holstein. 

 
(3) Die Straßen werden in Intervallen gemäß § 7 der Straßenreinigungssatzung gereinigt.  
 
(4) Die Reinigung umfasst die Reinigung der Fahrbahnen. Zur Fahrbahn gehören auch die 

Trennstreifen, die befestigten Seitenstreifen, die Rinnensteine (Entwässerungsrinnen), 
die Parkbuchten sowie auch die Bushaltebuchten. 

 
(5) Zur Reinigung gehört auch der Winterdienst. Dieser umfasst das Schneeräumen auf den 

Fahrbahnen, Fußgängerüberwegen und der besonders gefährlichen Fahrbahnstellen 
sowie das Bestreuen dieser Flächen bei Schnee- und Eisglätte, bei denen die Gefahr 
auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht oder nicht rechtzeitig 
erkennbar ist. 

 
 

§ 2 
Benutzungsgebühren 

 
(1) Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Benut-

zungsgebühren nach § 6 Kommunalabgabengesetz n Verbindung mit § 45 Abs. 3 Stra-
ßen- und Wegegesetz. 
 

(2) Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung 
sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebühren-
pflicht nicht besteht, trägt die Stadt. Durch Gebühren werden 70 v. H. der allgemeinen 
Straßenreinigungskosten gedeckt. 
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§ 3 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 

(1) Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist die Straßenfrontlänge des Grundstücks. 
 

(2) Als Straßenfrontlänge gilt: 
 

a) bei einem Grundstück, das das an der zu reinigenden Straße anliegt, die Länge der 
Grundstücksseite entlang der Straße; 

b)    bei einem Grundstück, das nicht an die zu reinigende Straße grenzt, aber von ihr 
erschlossen wird (Hinterlieger), die Hälfte der längsten Ausdehnung des Grund-
stücks parallel zur Straße; 

c)    bei einem Grundstück, das mit weniger als zwei Drittel seiner längsten Ausdehnung 
parallel zu der zu reinigenden Straße an die Straße anliegt. zwei Drittel der längsten 
Ausdehnung des Grundstücks parallel zu der zu  reinigenden Straße abzüglich ein 
Viertel des Unterschiedes zur tatsächlichen Frontlänge. 

 
Bei abgestumpften oder abgerundeten Straßenecken werden die Frontlängen der 
Grundstücke vom Schnittpunkt der Straßenfluchtlinien gerechnet. 
 

(3) Bei der Feststellung der Straßenfrontlänge werden Bruchteile eines Meters bis zu 50 cm 
auf volle Meter abgerundet und über 50 cm auf volle Meter aufgerundet. 

 
 

4)  Die jährliche Straßenreinigungsgebühr beträgt je Meter Frontlänge 
 

a) bei Reinigung gem. § 7 Abs. 1 Buchst. a der Straßenreinigungssatzung  2,68 €, 
b) bei Reinigung gem. § 7 Abs. 1 Buchst. b der Straßenreinigungssatzung  1,93 €, 
c) bei Reinigung gem. § 7 Abs. 1 Buchst. c der Straßenreinigungssatzung  4,73 €. 

 
 

 
§ 4 

Gebührenpflichtige 
 

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümerinnen oder Eigentümer oder die zur Nutzung ding-
lich Berechtigten der anliegenden Grundstücke sowie der durch die Straße erschlosse-
nen Grundstücke (§ 45 Abs. 3 Nr. 3 Straßen- und Wegegesetz); bei Wohnungs- und Tei-
leigentum die Wohnungs- oder Teileigentümerinnen oder –eigentümer. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte an Stelle der 
Eigentümerin oder des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Wohnungs- und Teileigentü-
merinnen oder –eigentümer sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches 
Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentümerinnen oder Miteigentümer oder meh-
rere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Wechsels der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit 

Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen o-
der die neue Pflichtige über. Wenn der oder die bisherige Gebührenpflichtige die Mittei-
lung über den Wechsel versäumt, so haftet sie oder er für die Gebühren, die auf den 
Zeitraum bis zum Eingang de Mitteilung bei der Stadt entfallen, neben der oder dem 
neuen Pflichtigen. 
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§ 5 
Begriff des Grundstücks 

 
(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung 

jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Be-
wertungsgesetz bildet. 
 

(1) Als anliegend in Sinne dieser Satzung gilt ein Grundstück auch dann, wenn es durch 
Grün- oder Geländestreifen, die keiner selbständigen Nutzung dienen, von der Straße 
getrennt ist. 

 
(2) Als erschlossen im Sinne der Satzung gelten Grundstücke, die nicht oder nicht vollstän-

dig an der Straße anliegen, aber rechtlich und tatsächlich eine Zuwegungsmöglichkeit zu 
ihr haben oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbun-
den sind (Hinterliegergrundstücke) und denen durch die Straße eine Nutzungsmöglich-
keit, insbesondere eine wirtschaftliche und verkehrliche Nutzung, vermittelt wird. 

 
 

§ 6  
Entstehen, Unterbrechen und Ende der Gebührenpflicht 

 
1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem ersten des Monats, der auf den Beginn der regel-

mäßigen Straßenreinigung folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, in dem die re-
gelmäßige Straßenreinigung eingestellt wird.  
 

2) Änderungen in dem Umfang der Straßenreinigung bewirken eine Gebührenänderung von 
dem ersten des Monats an, der auf die Änderung folgt. 

 

3) Falls die Reinigung aus zwingenden gründen für weniger als drei Monate eingestellt wer-
den muss, besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. 

 
 

§ 7 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
1) Die Gebühr wird für das Kalenderjahr veranlagt und durch Abgabenbescheid festgesetzt. 

Sie kann  mit der Veranlagung anderer Gemeindeabgaben in einem Bescheid zusam-
mengefasst werden. 

 
2) Die Gebühr ist in gleichen Teilbeträgen am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. No-

vember jeden Jahres fällig. 
 

3) Gebührennachzahlungen werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides fällig. 

 
  

§ 8 
Auskunfts-, Anzeige und Duldungspflichten 

 
Die Gebührenpflichtigen haben der Stadt den Wechsel der Gebührenpflicht (§ 4 Abs. 2) 
schriftlich mitzuteilen sowie alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Be-
messungsgrundlagen festzusetzen oder zu überprüfen; die Gebührenpflichtigen haben dies 
zu ermöglichen. 
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§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig 
a) entgegen § 8 die für die Gebühren erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 
b) entgegen § 8 nicht duldet, dass Beauftragte das Grundstück betreten, um die Be-

messungsgrundlagen festzusetzen oder zu überprüfen. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 

500,00 € geahndet werden. 
 

 
§ 10 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühr im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Stadt berechtigt, aus Datenbeständen, die der 
Stadt aus den Grundsteuerakten des jeweils zu veranlagenden Grundstückes und die 
Anschrift der Grundstückeigentümerin oder des Grundstückseigentümers, aus den beim 
Grundbuchamt geführten Grundbüchern, aus den beim Katasteramt geführten Liegen-
schaftskataster, aus dem bei der Meldebehörde geführten Melderegister und den bei der 
unteren Bauaufsichtsbehörde geführten Bauakten, Anschriften von derzeitigen und künf-
tigen Grundstückseigentümerinnen oder Grundstückeigentümern sowie die Abmessun-
gen der jeweils zu veranlagenden Grundstücke gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 11 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Landesdatenschutzgesetzes zu erheben. Die Stadt darf sich diese 
Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen nach dieser Satzung 
weiterverarbeiten. 

 
2) Die nach Abs. 1 erhobenen sowie die weiteren im Zusammenhang mit der Veranlagung 

der Straßenreinigungsgebühren anfallenden personenbezogenen Daten dürfen von der 
Stadt oder von ihr beauftragten Dritten nur zum Zweck der Erfüllung der Aufgaben der 
Stadt als Trägerin der Straßenreinigung im Rahmen der für die Straßenreinigungsgebüh-
ren verwendeten Datenverarbeitung genutzt, gespeichert und weiterverarbeitet werden. 
In Bezug auf die Löschung personenbezogener Daten findet § 28 Abs. 2 Landesdaten-
schutzgesetz Anwendung. 

 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 

Diese Gebührensatzung tritt am 01. Januar 2014 in Kraft. Mit dem gleichen Tage  tritt die 
Gebührensatzung vom 21. Dezember 1992 mit den dazu ergangenen Nachtragssatzungen 
außer Kraft. 
Die 4. Nachtragssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. 
 

 
 
 
 
 


